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Lions Clubs International

ZIELE

Gemeinniitzige Clubs AUFZUBAUEN, zu griinden und zu betreuen, die als Lions
Clubs bekannt sein sollen.

Die Aktivitéiten von Lions Clubs zu KOORDINIEREN und die Verwaltung zu
vereinheitlichen.

Den Geist gegenseitiger Verstindigung unter den Vélkern der Welt zu WECKEN
und zu férdern.

Die Grundsétze eines guten Staatswesens und guten Biirgersinns zu FORDERN.

Aktiv fiir die birgerliche, kulturelle, soziale und allgemeine Entwicklung der
Gesellschaft EINZUTRETEN.

Die Clubs in Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Versténdnis zu
VERBINDEN.

Ein Forum fiir die offene Diskussion aller Angelegenheiten von dffentlichem
Interesse zu BILDEN, ohne jedoch politische Fragen parteiisch und religidse
Fragen intolerant zu behandeln.

Einsatzfreudige Mitmenschen zu bewegen, der Gemeinschaft zu DIENEN, ohne
daraus personlichen finanziellen Nutzen zu ziehen; Tatkraft und vorbildliche
Haltung in den Bereichen des Handels, der Industrie, des Berufs sowie des
Offentlichen und privaten Lebens zu entwickeln und zu férdern.

LEITBILD
WELTWEIT FUHREND in Gemeinden und im Bereich humanitirer Hilfsdienste
zZu sein.

MISSIONSERKLARUNG

FREIWILLIGE DAZU ZU BEFAHIGEN, durch Lions Clubs ihren Gemeinden zu
dienen, humanitdre Bediirfnisse zu erfiillen, und Frieden und internationales
Verstdndnis zu fordern.
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EINHEITLICHE CLUBSATZUNG

ARTIKEL I
Name

Diese Organisation erhélt den Namen Lions Club , gegriindet von und unter der
Gerichtsbarkeit der Internationalen Vereinigung der Lions Clubs.

ARTIKEL I1
Ziele

Die Ziele dieses Lions Clubs lauten wie folgt:

(a) Den Geist gegenseitiger Verstindigung unter den Vilkern der Welt zu wecken und zu erhalten.

(b) Die Grundsitze eines guten Staatswesens und guten Biirgersinns zu fordern.

(c) Aktiv fiir das biirgerliche, kulturelle, soziale und moralische Wohl der Gesellschaft einzutreten.

(d) Die Clubmitglieder in Freundschaft, Kameradschaft und gegenseitigem Verstindnis zu verbinden.

(e) Ein Forum fiir die offene Diskussion aller Angelegenheiten von 6ffentlichem Interesse zu bilden,
ohne jedoch politische Fragen der Clubmitglieder parteiisch und religidse Fragen intolerant zu
behandeln.

(f) Einsatzfreudige Menschen zu bewegen, ihrer Gemeinde zu dienen, ohne daraus personlichen
Nutzen zu ziehen; Tatkraft und vorbildliche Haltung in den Bereichen des Handels, der Industrie,
des Berufs sowie des offentlichen und privaten Lebens zu entwickeln und zu férdern.

ARTIKEL III
Mitgliedschaft

Absatz 1. BERECHTIGUNG ZUR CLUBMITGLIEDSCHAFT. Im Rahmen der
Zusatzbestimmungen in Absatz I, kann jede Person nach gesetzlich erlangter Volljahrigkeit und
von einwandfreiem Charakter und gutem Leumund in der Gemeinde, Mitglied dieses Lions Clubs
werden. Selbst wenn im Text dieser Satzung und dieser Zusatzbestimmungen nur das méinnliche
Geschlecht oder Fiirwort verwendet wurde, sind sowohl méannliche als auch weibliche Personen
angesprochen.

Absatz 2. MITGLIEDSCHAFT AUF EINLADUNG. Mitgliedschaft in diesem Lions Club soll
nur auf Einladung erfolgen. Fiir Ernennungen stellt das internationale Biiro Formblétter zur
Verfiigung, die vom vollberechtigten Mitglied, das bereit ist, eine Patenschaft zu iibernehmen, zu
unterschreiben und dem Mitgliedschaftsbeauftragten oder dem Clubsekretir vorzulegen sind, der
den Antrag nach Uberpriifung an den Clubvorstand weitergibt. Wenn der Kandidat von der
Mehrheit der Vorstandsmitglieder akzeptiert wird, kann er eingeladen werden, dem Club
beizutreten. Der Sekretdr muss das ausgefiillte und unterschriebene Mitgliedschaftsformular sowie
die Beitritts- und Beitragsgebiihren erhalten haben, bevor das Mitglied an die internationale
Vereinigung gemeldet und als offizielles Mitglied der Vereinigung anerkannt werden kann.
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Absatz 3. VERLUST DER MITGLIEDSCHAFT. Jedes Clubmitglied kann aus triftigen
Griinden durch Beschluss einer Zweidrittelmehrheit des gesamten Clubvorstands aus dem Club
ausgeschlossen werden. Nach Ausschluss aus diesem Club, verfallen jegliche und alle Rechte
den Namen "LIONS", das Emblem und andere Abzeichen des Clubs und dieser Vereinigung zu
nutzen. Dieser Club soll Mitglieder, deren Verhalten gegen die internationale Satzung und
Zusatzbestimmungen, sowie die Vorstandsdirektiven verstoBen hat, und die ein fiir einen Lion
unziemliches Verhalten an den Tag gelegt haben, wie von der internationalen Verwaltung
festgelegt, ausschlieBen oder andernfalls wird der Club aufgelost.

ARTIKEL IV
Emblem, Farben, Wahlspruch und Motto

Absatz 1. EMBLEM. Das Design des Emblems der Vereinigung und jedes offiziell anerkannten
Lions Clubs muss wie folgt aussehen:

Absatz 2. VERWENDUNG DES NAMENS UND DES EMBLEMS. Verwendung des Namens,
Ansehens, Emblems und anderer Logos der Vereinigung muss gemél geltender Richtlinien der
Zusatzbestimmungen erfolgen.

Absatz 3. FARBEN. Die Farben dieser Vereinigung und jedes offiziell anerkannten Lions Clubs
sind Violett und Gold.

Absatz 4. SLOGAN. Der Slogan dieser Vereinigung lautet: Liberty, Intelligence, Our Nation’s
Safety. (Freiheit, Intelligenz, Sicherheit fiir unsere Nation).

Absatz 5. MOTTO. Das Motto dieser Vereinigung lautet: We Serve (Wir helfen)

ARTIKEL V
Vorrangstellung

Der Club unterliegt der einheitlichen Fassung der Clubsatzung und Zusatzbestimmungen, es sei
denn, andere Anderungen wurden vorgenommen, um nicht mit der Satzung und den
Zusatzbestimmungen des Distrikts (Einzel-, Sub- und Multidistrikt) und den Richtlinien von
Lions Clubs International im Widerspruch zu stehen. Wann auch immer ein Interessenkonflikt
oder ein Widerspruch zwischen dem Inhalt der Clubsatzung und den Zusatzbestimmungen und
der Distrikt- (Einzel-, Unter- und Multidistrikt-) Satzung und den Zusatzbestimmungen besteht,
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soll die jeweilige Distriktsatzung und Zusatzbestimmungen gelten. Des Weiteren miissen, wann
auch immer ein Interessenkonflikt oder ein Widerspruch zwischen dem Inhalt der Clubsatzung
und den Zusatzbestimmungen und der internationalen Satzung und den Zusatzbestimmungen
besteht, die internationale Satzung und Zusatzbestimmungen, sowie die Vorstandsdirektiven
gelten.

ARTIKEL VI
Clubgrofle

Ein Lions Club muss sich darum bemiihen, 20 Mitglieder zu halten, die benotigte Mindestanzahl,
um eine Charterurkunde zu erhalten.

ARTIKEL VII
Amtstriager

Absatz 1. AMTSTRAGER. Die Amtstriger dieses Clubs sind der Prisident, der Prisident des
Vorjahres, der/die Vizeprésident(en), der Sekretir, Schatzmeister, der Beauftragte fiir
Hilfsprojekte, der Beauftragter fiir Marketing Kommunikation und der Beauftragte fiir
Mitgliedschaft.

Absatz 2. AMTSENTHEBUNG. Jeder Amtstrager des Clubs kann aus triftigen Griinden durch
Beschluss einer zweidrittel Mehrheit (2/3) des gesamten Clubvorstands seines Amtes enthoben
werden.

ARTIKEL VIII
Vorstand

Absatz 1. MITGLIEDER. Folgende Mitglieder gehéren dem Vorstand an: Die Clubamtstrager,
der Clubmeister/Lion Tamer (optional), Zensor/Tail Twister (optional), der LCIF-Clubkoordinator,
der Programmkoordinator, der Sicherheitsbeauftragte (optional), der Président des Zweigs, falls
einer bestimmt ist und alle anderen gewihlten Direktoren und/oder Beauftragten.

Absatz 2. QUORUM. Personliche Anwesenheit einer Mehrheit der Vorstandsmitglieder bedeutet
bei allen Vorstandssitzungen Beschlussfahigkeit. Vorausgesetzt, dass an anderer Stelle nicht
gegenteilig beschlossen wurde, gelten die Beschliisse der Mehrheit der Vorstandsmitglieder als
Handlung und Beschluss des gesamten Vorstands.

Absatz 3. PFLICHTEN UND BEFUGNISSE. Zusitzlich zu den Pflichten und Befugnissen, die
direkt oder indirekt an anderer Stelle dieser Satzung und Zusatzbestimmungen dargelegt sind, hat
der Vorstand nachstehende Verpflichtungen und Befugnisse:
(a) Erist das geschiftsfiihrende Organ dieses Clubs und ist fiir die Ausfiihrung der vom Club
durch seine Amtstrager genehmigten Beschliisse verantwortlich. Alle neuen Aufgaben und
Beschliisse dieses Clubs werden zunédchst vom Vorstand iiberpriift und formuliert zur
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Prisentation und Genehmigung durch die Clubmitglieder auf einer ordentlichen oder
auBBerordentlichen Clubsitzung.

(b) Er genehmigt alle Ausgaben und stimmt keinen Belastungen zu, welche die laufenden
Einnahmen dieses Clubs iiberfordern. Er genehmigt auch keine Auszahlung von
Clubgeldern zu Zwecken, die mit den von den Clubmitgliedern gebilligten Ausgaben und
Beschlussfassungen unvereinbar sind.

(c) Erist befugt, die Handlungen der Amtstriger dieses Clubs zu modifizieren, zuriickzuweisen
oder fiir nichtig zu erkléren.

(d) Er lasst die Kassenbiicher, Konten und den Geldverkehr dieses Clubs jéhrlich oder nach
Ermessen ofter iiberpriifen und kann iiber die von einem Amtstrager, einem Ausschuss oder
einem Mitglied dieses Clubs verwalteten Clubgelder Rechenschaft verlangen oder eine
Buchpriifung vornehmen lassen. Jedes Clubmitglied, das seinen finanziellen
Verpflichtungen nachgekommen ist, kann zu gelegener Zeit und an einem vereinbarten Ort
in die Buchfiihrung Einsicht nehmen.

(e) Auf Empfehlung des Finanzausschusses bestimmt er eine oder mehrere Banken fiir die
Deponierung der Clubgelder.

(f) Er hat die Hohe der Sicherheitskaution zu bestimmen, die ein Amtstrager dieses Clubs fiir
pflichtgetreue Amtsausiibung zu hinterlegen hat.

(g) Er darf weder veranlassen noch erlauben, dass Nettoeinnahmen, die dieser Club durch
Hilfsprojekte oder -aktivitidten mit 6ffentlicher Unterstiitzung aufgebracht hat, fiir
Verwaltungszwecke verwendet werden.

(h) Belange hinsichtlich neuer Aufgaben oder neu zu fassender Beschliisse leitet er zunichst an
den stindigen Ausschuss oder einen Sonderausschuss weiter, der dem Vorstand nach
genauer Uberpriifung seine Vorschlige unterbreitet.

Er wird mindestens zwei (2) getrennte Fonds mit allgemein akzeptierten Bankpraktiken
aufrechterhalten. Der erste Fonds dient der Deponierung administrativer Gelder, die aus
den Gebiihren, den vom Zensor auferlegten Geldbuflen und anderen internen
Clubeinnahmen bestehen. Der zweite Fonds dient der Deponierung von Aktivitdten- oder
offentlichen Geldern, die durch die Unterstiitzung der Offentlichkeit aufgebracht wurden.
Die Verwendung dieser Gelder untersteht den genauen Vorschriften in Absatz (g) dieses
Artikels.

ARTIKEL IX
Delegierte bei internationalen Conventions und Distriktversammlungen

Absatz 1. DELEGIERTENANSPRUCH AUF INTERNATIONALEN CONVENTIONS.
Angesichts der Tatsache, dass auf der internationalen Convention vertretene Lions Clubs an der
Leitung der Internationalen Vereinigung der Lions Clubs mitbeteiligt sind und somit dieser Club in
Angelegenheiten der Vereinigung seine Stimme abgeben kann, ist es dem Club gestattet, die
Kosten fiir die Delegierten zur jahrlichen Convention zu zahlen. Dieser Club hat das Recht, einen
(1) Delegierten und einen (1) Stellvertreter fiir jeweils fiinfundzwanzig (25) Clubmitglieder, oder
einen grofleren Teil davon, zur internationalen Convention der Vereinigung zu entsenden. Diese
Mitglieder miissen dem internationalen Biiro am ersten Tag des dem Conventionmonat unmittelbar
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vorausgehenden Monats gemeldet worden sein, vorausgesetzt, dass dieser Club auf wenigstens
einen (1) Delegierten und einen (1) Stellvertreter Anspruch hat. Der groBere Teil in diesem
Zusammenhang bedeutet dreizehn (13) oder mehr Mitglieder.

Absatz 2. DELEGIERTENANSPRUCH AUF
DISTRIKT/MULTIDISTRIKTVERSAMMULUNGEN. Angesichts der Tatsache, dass alle
Distrikt-Angelegenheiten auf Distrikt- (Einzel-, Unter- und Multidistrikt-) Versammlungen
unterbreitet und gebilligt werden, kann dieser Club seine volle Delegiertenquote zu solchen
Versammlungen entsenden und ist befugt, die erforderlichen Kosten der teilnehmenden Delegierten
zu libernehmen. Dieser Club hat das Recht, einen (1) stimmberechtigten Delegierten und einen (1)
Stellvertreter fiir jeweils zehn (10) vollberechtigte Mitglieder oder den groBeren Teil zu Distrikt-
(Einzel-, Unter- und Multidistrikt-) Versammlungen zu entsenden. Diese Mitglieder miissen dem
internationalen Biiro am ersten Tag des dem Versammlungsmonat unmittelbar vorausgehenden
Monats gemeldet sein, vorausgesetzt, dass dieser Club auf wenigstens einen (1) Delegierten und
einen (1) Stellvertreter Anspruch hat. Jeder anwesende, bestétigte Delegierte hat das Recht, bei der
Wabhl eines jeden neu zu besetzenden Amtes und zu allen, auf dieser jeweiligen Versammlung
vorgelegten Fragen eine (1) Stimme abzugeben. Der groBere Teil in diesem Zusammenhang
bedeutet fiinf (5) oder mehr Mitglieder.

Absatz 3. AUSWAHL VON CLUBDELEGIERTEN UND ERSATZDELEGIERTEN. Der
Clubvorstand oder der entsprechende Ausschuss ernennt mit Zustimmung der Clubmitglieder die
Delegierten und deren Stellvertreter, die von diesem Club zu Distrikt- (Einzel-, Unter- und
Multidistrikt-) Versammlungen und zu internationalen Conventions entsandt werden sollen.
Geeignete Delegierte miissen vollberechtigte Mitglieder im Club sein und dazu befugt sein, in
Ubereinstimmung mit den Rechten und Privilegien, wie in Anhang A dieser Satzung und
Zusatzbestimmungen ausgelegt, wihlen zu diirfen.

ARTIKEL X
Das Clubzweigprogramm

Absatz 1. GRUNDUNG EINES ZWEIGCLUBS. Clubs haben die Moglichkeit, Zweigclubs zu
griinden, um den Lionismus in geografische Gebiete auszuweiten, in denen die Umstéinde die
Griindung eines Charterclubs nicht unterstiitzen. Der Zweigclub trifft sich als Tochterclub des
Mutterclubs und verrichtet Hilfsaktivitdten in seiner eigenen Gemeinschaft.

Absatz 2. MITGLIEDSCHAFT IM MUTTERCLUB. Den Mitgliedern eines Zweigclubs wird
Mitgliedschaft im Mutterclubs gewdhrt. Die Mitgliedschaft ist einer der Kategorien, die in Artikel I
der Zusatzbestimmungen aufgefiihrt sind, zuzuordnen.

Absatz 3. SPENDENAKTIONEN. Aktivititengelder oder andere Gelder, die der Zweigclub aus
dem Offentlichkeitsbereich aufgebracht hat, sind in ein fiir 6ffentliche Zwecke vorbehaltenes
Konto einzuzahlen. Die Gelder sollen fiir die Gemeinde des Zweigclubs verwendet werden, sofern
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nicht anderweitig bestimmt wurde. Der Vorstand des Zweigclubs kann dem Schatzmeister des
Mutterclubs die Befugnis erteilen, Schecks gegenzuzeichnen.

Absatz 4. FUR CLUBZWEIGE BESTIMMTE GELDMITTEL. Im Fall der Aufldsung eines
Clubzweigs werden alle verbleibenden Gelder, die fiir den Clubzweig bestimmt waren, an den
Mutterclub zuriickgegeben. Fiir den Fall, dass der Clubzweig in einen neu gegriindeten Club
umgewandelt wird, werden die verbleibenden Gelder, die fiir den Clubzweig bestimmt waren, an
den neu gegriindeten Club {iberwiesen.

Absatz 5. AUFLOSUNG. Der Clubzweig kann nach einem Mehrheitsbeschluss des gesamten
Vorstands des Mutterclubs aufgelost werden.

ARTIKEL XI
Clubkapital

Absatz 1. OFFENTLICHE (AKTIVITY-) MITTEL. Alle Gelder die von der Offentlichkeit
gespendet wurden, miissen an die Offentlichkeit zuriickgegeben werden, einschlieBlich Ertriige aus
offentlichen Geldern die investiert wurden. Die einzigen Abziige die vom Aktivitdtenkonto
gemacht werden konnen, sind die mit einer Spendenaktion direkt in Verbindung stehenden
Betriebskosten. Zinsertrige miissen ebenfalls an die Offentlichkeit zuriickgehen.

Absatz 2. VERWALTUNGSGELDER. Verwaltungsgelder werden anhand von Beitrdgen der
Mitglieder, durch Gebiihren, Strafen und andere individuelle Beitridge, unterstiitzt.

ARTIKEL XII
Anderungen

Absatz 1. ANDERUNGSVERFAHREN. Diese Satzung kann auf jeder ordentlichen oder
aullerordentlichen Clubsitzung, deren Anwesende ein beschlussfdhiges Quorum bilden, durch
Zustimmung von Zweidrittel (2/3) der abstimmenden Mitglieder geandert werden, vorausgesetzt,
dass sich der Vorstand vorher vom Wert der Anderungsantrige iiberzeugt hat.

Absatz 2. Bekanntgabe. Abstimmung iiber eine Satzungsidnderung kann nur erfolgen, wenn jedes
Clubmitglied mindestens vierzehn (14) Tage vor der Zusammenkunft, auf der iiber die
Satzungsdnderung abgestimmt werden soll, auf dem Postweg, elektronisch, oder personlich iiber
den vorgeschlagenen Anderungsantrag in Kenntnis gesetzt wurde.

ZUSATZBESTIMMUNGEN

ARTIKEL I
Mitgliedschaft
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Absatz 1. MITGLIEDSCHAFTSKATEGORIEN.

(a) AKTIVE MITGLIEDER: sind Mitglieder mit allen Rechten und Pflichten einer
Vollmitgliedschaft in einem Lions Club. Ohne solche Rechten und Pflichten zu begrenzen,
haben aktive Mitglieder das Recht, sich bei Qualifikation fiir jedes Amt im Club, im
Distrikt oder in der Vereinigung zu bewerben und das Recht bei allen
Mitgliederabstimmungen eine Stimme abzugeben. Zu den Pflichten zdhlen regelméBige
Anwesenheit, piinktliche Beitragszahlung, Beteiligung an Clubprojekten und vorbildliches
Verhalten, das dem Ansehen des Lions Clubs nicht schadet. Wie in den Kriterien fiir das
Familienmitgliedschaftsprogramm angegeben, sollen die sich qualifizierenden
Familienmitglieder aktive Mitglieder sein und somit zu allen Rechten und Privilegien einer
solchen Mitgliedschaft berechtigt sein. Wie in den Kriterien fiir das
Studentenmitgliedschaftsprogramm angegeben, sollen sich qualifizierende Studenten,
ehemalige Leos und junge erwachsene Mitglieder, aktive Mitglieder sein und somit zu allen
Rechten und Pflichten einer solchen Mitgliedschaft berechtigt sein. Diese
Mitgliedschaftskategorie ist in der Berechnungsformel der Clubdelegierten enthalten.

(b) PASSIVE MITGLIEDER: sind Clubmitglieder, die aus der Gemeinde weggezogen sind
oder aus gesundheitlichen oder anderen gerechtfertigten Griinden an den Clubtreffen nicht
regelmifig teilnehmen konnen, die aber ihre Mitgliedschaft in diesem Club nicht aufgeben
mochten und fiir die der Clubvorstand diese Form der Mitgliedschaft genehmigt hat. Die
Berechtigung dazu muss halbjdhrlich vom Clubvorstand liberpriift werden. Ein passives
Mitglied kann nicht fiir ein Amt gewihlt werden und hat auf Distrikt- oder internationalen
Tagungen oder Conventions kein Stimmrecht, muss aber die Beitrdge, die der lokale Club
berechnet, wie Distrikt- und internationale Gebiihren. Diese Mitgliedschaftskategorie ist in
der Berechnungsformel der Clubdelegierten enthalten.

(c) EHRENMITGLIEDER: Jemand, der nicht Mitglied in diesem Club ist, der Gemeinschaft
oder dem Club jedoch hervorragende Dienste geleistet hat, kann vom betreffenden Club
durch Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet werden. Der Club bezahlt die
Aufnahmegebiihren und die internationalen und Distriktbeitrige flir das Ehrenmitglied, das
an den Zusammenkiinften teilnehmen kann, ansonsten jedoch nicht die Rechte eines aktiven
Mitglieds genieft. Diese Mitgliedschaftskategorie ist nicht in der Berechnungsformel der
Clubdelegierten enthalten.

(d) PRIVILIGIERTE MITGLIEDER: Als solches gelten Clubmitglieder, die mindestens
fiinfzehn Jahre lang Mitglied waren, und wegen Krankheit, Gebrechen, hohem Alter oder
sonstiger gerechtfertigter Griinde ihre aktive Mitgliedschaft aufgeben miissen. Der Club
legt die Hohe der Beitrige fest, die das privilegierte Mitglied zahlen muss, und in denen die
Distrikt- und internationalen Beitrdge inbegriffen sind. Ein privilegiertes Mitglied behalt
sein Stimmrecht und alle anderen Rechte der Mitgliedschaft, kann aber keine Amter auf
Club-, Distrikt- oder internationaler Ebene ausiiben. Diese Mitgliedschaftskategorie ist in
der Berechnungsformel der Clubdelegierten enthalten.
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(e) MITGLIEDER AUF LEBENSZEIT: Dies sind Clubmitglieder, die seit mindestens
zwanzig (20) Jahren aktive Mitglieder sind und in ihrem Club, ihrer Stadt oder dieser
Vereinigung Herausragendes geleistet haben, oder schwerkranke Clubmitglieder, oder
Mitglieder, die seit mindestens 15 Jahren aktive Mitglieder sind und mindestens 70 Jahre alt
sind, und denen bei Erfiillung folgender Auflagen die Mitgliedschaft auf Lebenszeit in
ihrem Club verliehen werden kann:

(1) Empfehlung durch den Club an die internationale Vereinigung;
(2) Zahlung von 650,00 US-Dollar oder des Gegenwerts in der jeweiligen Landeswéhrung
durch den Club mit dem alle zukiinftigen internationalen Beitrdge abgegolten sind. und

Ein Mitglied auf Lebenszeit geniel3t alle Rechte der aktiven Mitgliedschaft, solange es die
Pflichten derselben erfiillt. Ein Mitglied auf Lebenszeit, das seinen Wohnort wechselt und
eingeladen wird, einem anderen Lions Club beizutreten, wird automatisch Mitglied auf
Lebenszeit in diesem Club. Dariiber hinaus kann dieser Club von einem Mitglied auf
Lebenszeit die von ihm fiir angemessenen empfundenen Beitrdge erheben. Ehemalige
Lioness-Mitglieder, die nun aktive Mitglieder ihres Lions Clubs sind, oder die an oder vor
dem 30. Juni 2007 aktive Mitglieder eines Lions Clubs wurden, kénnen ihre gesamte
vorherige Serviceleistung als Lionessen den Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft auf
Lebenszeit anrechnen lassen. Lioness-Mitglieder, die nach dem 30. Juni 2007 aktives
Mitglied eines Lions Clubs werden, sind nicht fiir die Gutschrift fiir vorherige
Serviceleistung als Lioness als Voraussetzungen fiir die Mitgliedschaft auf Lebenszeit
berechtigt. Diese Mitgliedschaftskategorie ist in der Berechnungsformel der
Clubdelegierten enthalten.

(f) ASSOZIIERTE MITGLIEDER: Mitglieder, die ihre Hauptmitgliedschaft bei einem
anderen Lions Club aufrechterhalten, aber ihren Wohnsitz in der Gemeinde dieses Lions
Clubs haben oder dort beruflich titig sind. Dieser Mitgliedschaftsstatus kann durch
Einladung des Clubvorstands zugestanden werden und muss jéhrlich iiberpriift werden. Der
Gastclub meldet ein assoziiertes Mitglied nicht in seinem Mitglieder- und
Aktivitidtenbericht.

Ein assoziiertes Mitglied kann auf Clubtreffen, bei denen es persdnlich anwesend ist, liber
Clubangelegenheiten abstimmen, kann aber den Club nicht als Delegierte/r auf
Distriktversammlungen (Einzel-, Sub-, provisorischem und/oder Multidistrikt) oder auf
internationalen Conventions vertreten. Er/sie ist nicht befugt, iiber den Gastclub vermittelte
Amter auf Club-, Distrikt- oder internationaler Ebene oder Ausschussaufgaben auf Distrikt-
, Multidistrikt- oder internationaler Ebene anzunehmen. Der die assoziierte Mitgliedschaft
gewihrende Club verlangt vom assoziierten Mitglied keine internationalen oder
Distriktgebiihren (Einzel-, Sub-, provisorischer und/oder Multidistrikt-), wobei es jedoch
dem ortlichen Club freigestellt ist, einen gewissen Beitrag zu fordern. Diese
Mitgliedschaftskategorie ist nicht in der Berechnungsformel der Clubdelegierten enthalten.
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(g) ANGESCHLOSSENE MITGLIEDER: Erstklassige Gemeindemitglieder, die
gegenwartig nicht in der Lage sind, sich voll als aktive Mitglieder am Clubgeschehen zu
beteiligen, jedoch den Club und die Hilfsprojekte der Gemeinde unterstiitzen und sich dem
Club anschlieBen mochten. Dieser Status kann auf Einladung des Clubvorstands gewidhrt
werden.

Angeschlossene Mitglieder konnen auf Clubtreffen, bei denen sie personlich anwesend
sind, iiber Clubangelegenheiten abstimmen, konnen aber den Club nicht als Delegierte auf
Distriktversammlungen (Einzel-, Sub-, provisorisch und/oder Multidistrikt) oder
internationalen Conventions vertreten.

Sie sind nicht befugt, {iber den Gastclub vermittelte Amter auf Club-, Distrikt- oder
internationaler Ebene oder Ausschussaufgaben auf Distrikt-, Multidistrikt- oder
internationaler Ebene anzunehmen. Angeschlossene Mitglieder miissen Distrikt- und
internationale Beitrdge sowie ortlich vom Club festgelegte Beitrdge zahlen. Diese
Mitgliedschaftskategorie ist in der Berechnungsformel der Clubdelegierten enthalten.

Absatz 2. VOLLBERECHTIGTER STATUS (,,GOOD STANDING®). Jedes Mitglied, das seine
finanziellen Verpflichtungen gegeniiber diesem Club nicht innerhalb von dreilig (30) Tagen nach
Empfang einer schriftlichen Mahnung des Sekretérs erfiillt, verliert seinen Status als
vollberechtigtes Mitglied und erlangt diesen erst nach Erfiillung seiner Verpflichtungen wieder.
Nur Mitglieder, die ihre Beitragspflicht erfiillt haben, sind stimmberechtigt und befugt, Amtstriger
dieses Clubs zu werden.

Absatz 3. DOPPELTE CLUBMITGLIEDSCHAFT. Niemand auller Ehren- oder assoziierten
Mitgliedern darf gleichzeitig in zwei Lions-Clubs Mitglied sein.

Absatz 4. AUSTRITT. Jedes Mitglied kann aus dem Club ausscheiden und sein Austritt wird mit
der Annahme durch den Clubvorstands rechtskréftig. Der Vorstand kann allerdings eine solche
Annahme zuriickhalten, bis jegliche Verschuldungen beglichen wurden und/oder alle Clubgelder
und Gegenstdnde zuriickgegeben wurden. Jegliches Recht den Namen ,,LIONS*, das Emblem und
andere Zeichen des Clubs und der Vereinigung zu benutzen, erlischt wenn die Mitgliedschaft
aufgelost wird.

Absatz 5. WIEDERAUFNAHME DER MITGLIEDSCHAFT. Jedes Mitglied, das als
vollberechtigtes Mitglied aus seinem Clubs ausgeschieden ist, kann durch Beschluss des
Clubvorstands wieder aufgenommen werden, wobei ihm die Jahre seiner vorherigen Mitgliedschaft
erhalten bleiben und in seinen Clubunterlagen weitergefiihrt werden. Mitglieder, die vor mehr als
zwolf (12) Monaten abgemeldet wurden, miissen in Ubereinstimmung mit Artikel 111, Absatz 2 der
Satzung genehmigt werden.

Absatz 6. TRANSFERMITGLIEDSCHAFT. Dieser Club kann einem Mitglied Mitgliedschaft
auf Transferbasis gewdhren, wenn es seine Mitgliedschaft in einem anderen Lions-Club beendet
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hat oder im Begriff steht, sie zu beenden, vorausgesetzt, dass es zurzeit seines Antrags auf
Mitgliedschaftswechsel vollberechtigtes Mitglied war. Sind seit der Mitgliedschaft im friiheren
Club und der Vorlage des ausgefiillten Antrags auf Transfer mehr als zwolf (12) Monate
verstrichen, kann nur geméf den Bestimmungen in Absatz 2, Artikel I1I der Satzung Mitgliedschaft
gewihrt werden. Mitglieder, die aus diesem Club in einen anderen Club wechseln mochten,
missen ein Transferformular einreichen, das vom Sekretir ausgefiillt werden muss. Der Sekretir
ist dazu verpflichtet, das Formular unverziiglich ausfiillen, es sei denn der Vorstand hélt aufgrund
der finanziellen Verschuldung des Mitglieds gegeniiber dem Club und/oder aufgrund eines
Versdumnisses von Seiten des Mitglieds, Clubgelder oder Gegensténde, die an den Club
zuriickzugeben sind, die Annahme des Riicktritts und des Transfers des Mitglieds zurtick.

Absatz 7. NICHTZAHLUNG DER BEITRAGE. Der Clubsekretir wird dem Clubvorstand die
Namen der Mitglieder melden, die die félligen Gebiihren 60 Tage nach Empfang einer schriftlichen
Mahnung noch immer nicht bezahlt haben. Die Entscheidung, ob das Mitglied ausgeschlossen oder
beibehalten wird, ist dem Clubvorstand iiberlassen.

Absatz §. TEILNAHME UND BETEILIGUNG. Der Club soll zu regelméaBiger Teilnahme an
den Clubtreffen und Aktivititen ermutigen.

ARTIKEL IT
Wabhlen und Besetzung von freien Amtern

Die Amtstriager dieses Clubs, mit Ausnahme des Vorjahrespriasidenten, werden folgendermallen
gewahlt:

Absatz 1. JAHRLICHE WAHLEN. Gemif der Bestimmung in Absatz 7 und 8 dieses Artikels
werden mit Ausnahme der Direktoren alle Amtstrager und Vorstandsmitglieder jahrlich gewéhlt,
iibernehmen ihr Amt am 1. Juli und bleiben ein Jahr lang oder bis zur Wahl und Einfiihrung ihrer
Nachfolger im Amt. Der Sekretdr soll die neugewihlten Amtstridgern unverziiglich, innerhalb von
15 Tagen nach der Wahl, an den internationalen Hauptsitz melden.

Absatz 2. WAHL DER DIREKTOREN. Jedes Jahr wird die Hélfte der Direktoren gewéhlt. Sie
iibernehmen ihr Amt am 1. Juli nach ihrer Wahl und iiben es zwei (2) Jahre lang oder bis zur Wahl
und Einfiihrung ihrer Nachfolger aus, mit der Ausnahme, dass bei der allerersten Wahl nach
Annahme dieser Satzung und Zusatzbestimmungen die eine Hilfte der Direktoren auf zwei Jahre
und die andere auf ein Jahr gewédhlt wird.

Absatz 3. AMTSBERECHTIGUNG. Niemand kann in diesem Club ein Amt {ibernehmen, wenn
er nicht vollberechtigtes Mitglied ist.

Absatz 4. NOMINIERUNGSAUSSCHUSS. Der Président bestimmt einen
Nominierungsausschuss, der auf dem Nominierungstreffen die Namen der Kandidaten fiir die
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verschiedenen Clubdmter vorlegt. Bei diesem Treffen konnen von den Versammelten auch
Wahlvorschlage fiir alle im néchsten Jahr neu zu besetzenden Amter vorgebracht werden.

Absatz 5. NOMINIERUNGSTREFFEN. Im Mirz jedes Jahres, oder wie vom Vorstand
festgelegt, soll ein Nominierungstreffen veranstaltet werden, wobei das Datum und der
Veranstaltungsort eines solchen Treffens ebenfalls vom Vorstand festgelegt wird. Jedes Mitglied
dieses Clubs soll mindestens vierzehn (14) Tage vor der Zusammenkunft, auf dem Postweg,
elektronisch, oder personlich {iber das Nominierungstreffen in Kenntnis gesetzt werden.

Absatz 6. Wahl. Im April, oder wie vom Vorstand festgelegt, muss eine Wahl veranstaltet werden,
wobei das Datum und der Veranstaltungsort ebenfalls vom Vorstand festgelegt wird. Jedes
Mitglied dieses Clubs muss mindestens vierzehn (14) Tage vor der Wahl auf dem Postweg,
elektronisch oder personlich liber den Wahltermin in Kenntnis gesetzt werden. Diese
Benachrichtigung muss die Namen aller Kandidaten enthalten, die wihrend dem vorausgegangenen
Nominierungstreffen bestétig wurden, und, gemill obigem Absatz 3, einen Hinweis, dass bei dieser
Wahlveranstaltung {iber diese Kandidaten abgestimmt wird. Wahrend der Wahl konnen von der
Versammlung keine weiteren Nominierungen vorgebracht werden.

Absatz 7. STIMMZETTEL. Die Wahl erfolgt durch geheime schriftliche Abstimmung der
anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder.

Absatz 8. BENOTIGTE STIMMEN. Der Amtsanwirter muss eine Mehrheit der von den
anwesenden, wihlenden Clubmitgliedern abgegebenen Stimmen sichern, um als gewéhlt erklart
werden zu konnen. Fiir den Zweck einer solchen Wahl wird eine Mehrheit als mehr als die Halfte
der giiltigen Stimmen definiert, leere Stimmzettel und Enthaltungen ausgenommen. Falls bei der
ersten Wahl und weiteren Wahlen kein Kandidat eine Mehrheit erlangt, sollen der Kandidat, oder
Kandidaten mit derselben Anzahl von Stimmen, der/die die wenigsten Stimmen erhalten hat/haben,
ausscheiden und die Wabhl soll fortgefiihrt werden, bis ein Kandidat eine Mehrheit erlangt. Fiir den
Fall, dass zwei oder mehrere Kandidaten dieselbe Anzahl von Stimmen haben, soll die Wahl so
lange fortgesetzt werden, bis ein Kandidat gewahlt wird.

Absatz 9. NOMINIERTE, DIE NICHT ANNEHMEN KONNEN. Falls ein Kandidat in der Zeit
zwischen dem Nominierungstreffen und der Wahlsitzung aus irgendeinem Grund das Amt, fiir das
er vorgeschlagen wurde, nicht annehmen kann und kein zweiter Kandidat vorgeschlagen wurde,
muss der Nominierungsausschuss wihrend der Wahlsitzung einen neuen Kandidaten vorschlagen.

Absatz 10. UNBESETZTE AMTER. Wird das Amt des Prisidenten oder des Vizeprisidenten aus
irgendeinem Grunde frei, riicken die rangnéchsten Vizepréisidenten auf. Sollte es durch diese
Bestimmung nicht moglich sein, das Amt des Prisidenten oder die Amter der Vizeprisidenten neu
zu besetzen, muss der Vorstand eine auerordentliche Wahl einberufen und jedes Mitglied, das
seine Beitragspflicht erfiillt hat, vierzehn (14) Tage vorher iiber Zeit und Ort, die vom Vorstand
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bestimmt werden, in Kenntnis setzen, damit bei dieser Wahl {iber die Neubesetzung der
freigewordenen Amter entschieden werden kann.

Sollte ein anderes Amt unbesetzt sein, wird der Vorstand ein Mitglied fiir die verbleibende
Amtszeit ernennen.

Sollten so viele Amter unbesetzt sein, dass die Zahl der Direktoren fiir eine Beschlussfihigkeit
nicht ausreicht, hat die Mitgliederversammlung das Recht, diese unbesetzten Amter durch eine
wihrend der ordentlichen Clubversammlung abgehaltene Wahl neu zu besetzen, und zwar nach
vorheriger Benachrichtigung und den im folgenden Absatz 11 niedergelegten Bestimmungen. Eine
derartige Benachrichtigung kann durch ein im Amt gebliebenes Vorstandsmitglied oder einen
Direktor erfolgen oder, sofern sich keine Amtstrager mehr im Amt befinden, durch ein beliebiges
Mitglied.

Absatz 11. ERSATZ VON GEWAHLTEN AMTSTRAGERN. Ist ein gewihlter Amtstriger
vor Amtsantritt nicht in der Lage oder lehnt es aus irgendeinem Grund ab, das Amt anzunehmen,
ist der Président erméchtigt, eine aulerordentliche Nominierungs- und Wahlsitzung
einzuberufen, um einen Ersatz fiir den gewéhlten Amtstridger zu wéhlen. Jedes Mitglied muss
vierzehn (14) Tage vorher auf dem Postweg oder personlich {iber Zweck, Zeit und Ort der
Sitzung in Kenntnis gesetzt werden. Die Wahl soll unmittelbar nach Abschluss der
Kandidaturvorschldge erfolgen. Fiir die Wahl ist Stimmenmehrheit erforderlich.

ARTIKEL III
Aufgaben der Amtstrager

Absatz 1. PRASIDENT.
Die mit diesem Amt verbundenen Aufgaben umfassen:

(a) Exekutivamtstriger flir diesen Club sein.
(b) Vorsitz bei allen Vorstandssitzungen des Clubs.

(c) Vorsitz iiber das Global Action Team auf Clubebene fithren und Sicherstellung des
Folgenden:

(1) Fiir die Wahl von qualifizierten Lions-Fiihrungskréften fiir die Positionen des
Clubbeauftragten fiir Hilfsprojekte, des Clubbeauftragten fiir Mitgliedschaft und des
stellvertretenden Clubprésidenten, der gleichzeitig Clubbeauftragter fiir
Fiihrungskréfteentwicklung ist, sorgen.

(2) RegelmaBige Treffen gewdhrleisten, um Initiativen des Global Action Teams zu
besprechen und voranzubringen.
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(3) Zusammenarbeit mit dem Global Action Team des Distrikts und anderen
Clubprésidenten, um Initiativen zum Ausbau der humanitiren Hilfe, zur
Fiihrungskréfteentwicklung und zum Mitgliedschaftswachstum zu férdern.

(d) Umsetzung eines Plans fiir Mitgliedschaftswachstum, Einbeziehung der Gemeinschatft,
Verbesserung der Betriebsablaufe und gemeinniitzige Hilfe, wie vom Clubvorstand
bewilligt, in Zusammenarbeit mit den Clubamtstragern und Ausschussvorsitzenden.

(e) Ruft zu ordentlichen und auBerordentlichen Sitzungen des Clubvorstands auf.

(f) Ernennt die standigen und Sonderausschiisse des Clubs und arbeitet mit den
Clubbeauftragten zusammen, um die ordnungsgemafle Aufgaben und Berichterstattung der
Ausschiisse zu veranlassen.

(g) Gewibhrleistet, dass reguldre Wahlen einberufen, gemeldet und abgehalten werden.

(h) Stellt sicher, dass der Club die lokalen Gesetze einhilt.

(1) Gewdhrleistet ordnungsgeméifle Verwaltung der Clubablédufe, durch die Sicherstellung, dass
alle Clubamtstrager und Mitglieder die Clubsatzung und Zusatzbestimmungen sowie die

Internationale Satzung und Zusatzbestimmungen einhalten.

(j) Regt diplomatisches Verhalten an und 16st, falls notig, Konflikte auf faire und transparente
Art unter Nutzung des Schlichtungsverfahrens.

(k) Aktives Mitglied im Beratungsausschuss des Distrikt-Governors in der Zone, der dieser
Club angehort.

(I) Mentor des Vizeprasidenten, um die Kontinuitét effektiver Leitung zu gewahrleisten.

Absatz 2. IMMEDIATE PAST PRESIDENT. Letztjdhrige Clubprasidenten unterstiitzen
amtierende Clubprésidenten und -vizeprésidenten als Mentoren und dariiber hinaus auch als LCIF-
Clubkoordinatoren, au3er wenn sie dazu nicht in der Lage sind; in diesem Fall kann das Amt von
einem anderen Clubmitglied tibernommen werden.

Absatz 3. ERSTER VIZEPRASIDENT. Die mit diesem Amt verbundenen Aufgaben umfassen:

(a) Fiihrt eine jéhrliche Clubqualitédtsanaylse durch und arbeitet mit den Clubamtstrégern, vor
allem mit den Mitgliedern des Global Action Teams des Clubs und anderen
Ausschussvorsitzenden wihrend seiner/ihrer Amtszeit als erste/r Vizeprasident/in
zusammen, um einen Plan fiir das Mitgliedschaftswachstum, fiir die Einbeziehung der
Gemeinschaft und fiir gemeinniitzige Hilfeleistungen zu entwickeln, der dem Vorstand
wéhrend seiner/ihrer Amtszeit als Priasident/in vorgestellt und von diesem bewilligt wird.
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(b) Mitglied des Global Action Teams des Clubs als Clubbeauftragter fiir
Fiihrungskréfteentwicklung sowie mit anderen Mitgliedern des Leadership-Ausschusses:

(1) Gewdéhrleistet unter Mitwirkung des Clubbeauftragten fiir Mitgliedschaft, dass neue
Mitglieder eine wirkungsvolle Orientierung erhalten, damit sie liber das Funktionieren
des Clubs innerhalb seines Distrikts, Multidistrikts und Lions Clubs International
Bescheid wissen.

(2) Gewdihrleistet, dass amtierende und/oder antretende Clubamtstriager an
Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen, die vom Distrikt und/oder iiber das Lions-
Lernzentrum (LLC) angeboten werden.

(3) Teilt dem Global Leadership Team-Distriktkoordinator den Schulungsbedarf, die
Namen potenzieller Fiihrungskréfte und die Fithrungskrifteweiterbildungsaktivititen, an
denen Clubmitglieder teilnehmen, mit.

(4) Ermittelt potenzielle Fiihrungskréifte und fordert ihre Weiterbildung als kiinftige
Fiihrungskréfte.

(5) Legt Mitgliedern die Teilnahme and Fiihrungskrifteweiterbildungen seitens des
Distrikt, Multidistrikts und Lions Clubs International nahe.

(c) Ubernimmt eine Schliisselrolle bei der Erhaltung der Mitglieder und gewihrleistet
organisatorische Exzellenz durch das Feststellen der Mitgliederzufriedenheit und die
Auswertung des Feedbacks, um die Clubabldufe zu verbessern.

(d) Kennt die Aufgaben des Clubs bei Distriktaktivititen und -veranstaltungen.

(e) Bildet ein Netzwerk mit den Amtstragern anderer Clubs, um neue Ideen, die fiir den Club
genutzt werden konnten, zu gewinnen.

(f) Erlangung ausfiihrlicher Kenntnisse der Distrikt- und Multidistriktinitiativen, die
Fiihrungskréfteentwicklung Mitgliedschaftswachstum und die Ausweitung humanitérer
Hilfe unterstiitzen.

(g) Aktives Mitglied im Beratungsausschuss des Distrikt-Governors in der Zone, der dieser
Club angehort.

(h) Sollte der Prasident aus irgendeinem Grund seinen Amtsverpflichtungen nicht nachkommen
konnen, tibernimmt der rangnichste Vizeprasident das Amt mit den gleichen Rechten und
Pflichten.

(1) Beaufsichtigung der Arbeit der Ausschiisse des Clubs, wie vom Prasidenten zugewiesen.

Absatz 4. VIZEPRASIDENT(EN). Sollte der Prisident aus irgendeinem Grund seinen
Amtsverpflichtungen nicht nachkommen kdnnen, iibernimmt der rangnéchste Vizeprasident das
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Amt mit den gleichen Rechten und Pflichten. Jeder Vizepréasident muss auf Anweisung des
Préasidenten die Arbeit der von ihm eingesetzten Clubausschiisse iiberwachen.

Absatz 5. SEKRETAR. Er untersteht der Aufsicht und Weisung des Vorstands und des
Prisidenten und fungiert als Liaison zwischen dem Club und dem Distrikt (Einzel-, Sub- oder
Multidistrikt), dem dieser Club angehort, und der Vereinigung. Die mit diesem Amt verbundenen
Aufgaben umfassen:

(a) Einreichung der regelméBigen monatlichen Berichte und sonstiger Berichte, die die vom
internationalen Vorstand dieser Vereinigung angeforderten Informationen enthalten, an den
internationalen Hauptsitz der Vereinigung.

(b) Das Einreichen von Berichten beim Kabinett des Distrikt-Governors, wie erforderlich.

(c) Aktives Mitglied im Beratungsausschuss des Distrikt-Governors in der Zone, der dieser
Club angehort.

(d) Verwaltung des allgemeinen Clubarchivs, einschlieflich der Protokolle iiber Club- und
Vorstandssitzungen, Anwesenheitslisten, Unterlagen iiber Ausschussbildungen,
Wahlergebnisse, Mitgliederinformationen, Adress- und Telefonverzeichnisse und
Clubkonten aller Mitglieder.

(e) Er verbiirgt sich fiir die gewissenhafte Ausiibung seines/ihres Amts durch Hinterlegung
einer vom Clubvorstand festgelegten Sicherheitskaution.

(f) Nach Abschluss seiner Amtszeit, rechtzeitige Ubergabe der allgemeinen Unterlagen des
Clubs an seinen Amtsnachfolger.

Absatz 6. SCHATZMEISTER. Die mit diesem Amt verbundenen Aufgaben umfassen:

(a) Einzahlung aller Geldbetriage, die ihm vom Sekretér iibergeben oder direkt an ihn gezahlt
wurden, in einer oder mehreren Banken, die vom Finanzausschuss empfohlen und vom
Vorstand genehmigt wurden.

(b) Er benachrichtigt gemeinsam mit dem Sekretér viertel- und halbjdhrlich jedes Mitglied iiber
fallige Gebiihren oder andere finanziellen Verpflichtungen gegeniiber dem Club und
berichtet dem Vorstand iiber die Zahlungen.

(c) Er zahlt Gelder zur Begleichung von finanziellen Verpflichtungen des Clubs nur mit
Genehmigung des Vorstands aus.

(d) Er bewahrt die finanziellen Clubunterlagen iiber ausgezahlte und eingenommene Gelder
auf.
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(e) Erstellung und Einreichung der monatlichen und halbjdhrlichen Finanzberichte an den
Vorstand dieses Clubs.

(f) Er verbiirgt sich fiir die gewissenhafte Ausiibung seines/ihres Amts durch Hinterlegung
einer vom Clubvorstand festgelegten Sicherheitskaution.

(2) Nach Abschluss seiner Amtszeit, rechtzeitige Ubergabe der Finanzkonten, Fonds und
Unterlagen des Clubs an seinen Amtsnachfolger.

(h) Vorsitzender des Finanzausschusses.

Absatz 7. MITGLIEDSCHAFTSBEAUFTRAGTE/R. Die mit diesem Amt verbundenen
Aufgaben umfassen:

(a) Mitglied des Global Action Teams des Clubs als Vorsitzender des
Mitgliedschaftsausschusses des Clubs.

(b) Zusammenarbeit mit dem Global Action Team auf Distriktebene bei
Mitgliedschaftsinitiativen und Teilnahme an diesbeziiglichen Treffen und Veranstaltungen
auf Distrikt-, Regions- und Zonenebene.

(c) Entwickelt und leitet einen Mitgliedschaftsausschuss, um bei der Umsetzung von
Handlungspldnen zur Erreichung der Mitgliedschaftsziele und der Verbesserung der
Mitgliedererfahrung zu helfen.

(d) Halt alle Mitglieder dazu an, sich am Mitgliedschaftswachstum zu beteiligen, indem sie
Mitgliederkandidaten zur Clubmitgliedschaft einladen und bei Mitgliederkandidaten prompt
nachhaken.

(e) Fordert eine harmonische Clubatmosphire, indem er unterstiitzt vom Clubvorstand
Anliegen, die einer positiven Mitgliedererfahrung entgegenstehen, anhdrt und sich mit
diesen auseinandersetzt. Dazu gehoren eventuell eine Umfrage oder andere Feedback-
Gelegenheiten.

(f) Beteiligt neue Mitglieder an Aktivitdten, an denen diese Interesse haben.

(g) Arbeitet mit dem Clubbeauftragten fiir Hilfsprojekte sowie mit anderen Clubausschiissen
zusammen, um Mitgliedschaftsmoglichkeiten zu fordern.

(h) Kennt die verschiedenen Mitgliedschaftsarten und -programme und informiert die
Mitglieder tiber die Mitgliedschaftsprogramme.
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(1) Sorgt unter Mithilfe des ersten Vize-Clubprasidenten/Clubbeauftragten fiir
Fiihrungskréfteentwicklung dafiir, dass alle neuen Mitglieder eine wirksame Orientierung
erhalten, damit sie iiber das Funktionieren des Clubs innerhalb seines Distrikts,
Multidistrikts und Lions Clubs International Bescheid wissen.

() Ggf. Teilnahme an den Treffen des Beratungsausschusses des Distrikt-Governors in der
Zone, der dieser Club angehort.

Absatz 8. BEAUFTRAGTE/R FUR HILFSPROJEKTE. Die mit diesem Amt verbundenen
Aufgaben umfassen:

(a) Mitglied des Global Action Teams des Clubs als Beauftragter fiir Hilfsprojekte.

(b) Zusammenarbeit mit dem Global Service Team-Distriktkoordinator, dem LCIF-
Clubkoordinator, den Distriktfiihrungskriften, den Mitgliedern des Clubausschusses flir
Hilfsprojekte und anderen, um jéhrliche Hilfeleistungsziele und Handlungspldne zu
entwickeln und zu iibermitteln. Ziele und Handlungsplidne miissen auf aktuell bestehende
Bediirfnisse vor Ort und/oder die globalen Anliegen von LCI ausgerichtet sein und kénnen
zusitzlich zu direkten Hilfsinitiativen zugunsten der Begiinstigten Anwaltschaft und
Spendenaktionen beinhalten.

(c) Leitung des Ausschusses fiir Hilfsprojekte, um die Handlungspléne fiir Hilfsprojekte des
Clubs umzusetzen, damit der Club die Hilfeleistungsziele erreicht.

(d) Einbindung von Mdglichkeiten fiir junge Menschen und Leos, sich an allen Aspekten der
Hilfsprojekte zu beteiligen, einschlieBlich der Zielsetzung, Durchfiihrung,
Projektauswertung und Berichterstattung.

(e) Zu den wichtigsten Hilfsprojekten von Lions Clubs International gehdren:

(f) Clubressourcen fiir den aktuellen Bedarf der Gemeinschaft durch die Beobachtung von
Hilfsprojekten anderer Service-Clubs, durch die Entwicklung von Partnerschaften in der
Gemeinschaft zum Ausbau von Hilfeleistungen und durch die Nutzung von Hilfsmitteln
und Ressourcen von Lions Clubs International und der Lions Club International
Foundation.

(g) Steigerung der Mitgliederzufriedenheit durch die Anregung zur Beteiligung an
Hilfsprojekten.

(h) Zusammenarbeit mit dem Clubbeauftragten fiir Mitgliedschaft und andere
Clubausschiissen, um Mitgliedschaftsmoglichkeiten fiir Nicht-Lionsmitglieder bei
Hilfsprojekten zu fordern.

LA-2.GE
Uberarbeitet am 4. Juli 2019

Seite 17



(1) Ggf. Teilnahme an den Treffen des Beratungsausschusses des Distrikt-Governors in der
Zone, der dieser Club angehort.

Absatz 9. BEAUFTRAGTER FUR MARKETING COMMUNICATION. Die mit diesem Amt
verbundenen Aufgaben umfassen:

(a) Entwicklung und Umsetzung jahrlicher Kommunikationspléne fiir interne und externe
Zielgruppen, einschlieBlich der Clubmitglieder, Nachrichtenmedien, Unterstiitzern und
potenziellen neuen Mitgliedern.

(b) Bekanntmachung - sowohl intern als auch extern liber Nachrichtenmedien, soziale Medien
und sonstige effektive Kanéle - von Club Activities, einschlieBlich Hilfsprojekten,
Spendenaktionen, eingenommenen Spenden, von Lions Clubs International gesponserten
Wettbewerben und anderen berichtenswerten Errungenschaften.

(c) Ausbau von humanitdren Initiativen, Beteiligung der Gemeinschaft und
Mitgliedschaftsinitiativen iiber soziale Medien.

(d) Bereitstellung von Kommunikationshilfsmitteln fiir die Clubmitglieder, um alle
Clubmitglieder dazu anzuregen, sich daran zu beteiligen, die Hilfsprojekte des Clubs {iber
Social Media, personliche Berichte und sonstige effektive Kommunikationskanéle zu
fordern.

(e) Unterstiitzung des Clubprésidenten bei der Weiterleitung von Informationen des Distrikts,
Multidistrikts und internationalen Hauptsitzes an die Clubmitglieder.

(f) Enge Zusammenarbeit mit dem Clubbeauftragten fiir Mitgliedschaft, um neue potenzielle
Mitglieder anzusprechen

(g) Ggf. Teilnahme an den Treffen des Beratungsausschusses des Distrikt-Governors in der
Zone, der dieser Club angehort.

Teilnahme an Treffen, die der Distriktbeauftragte fiir Marketing Kommunikation hélt.
ARTIKEL IV
Vorstand

Zusitzlich zu den Clubamtstragern konnen die folgenden Beauftragten, sofern sie gewéhlt werden,
zusitzlich zu sonstigen gewihlten Amtern, die der Club fiir notwendig erachtet, Mitglieder des
Vorstands sein.

Absatz 1. PROGRAMMEKOORDINATOR. Er/sie verbessert allgemeine Treffen und informiert
die Mitglieder iiber fiir sie wichtige Themen durch die Einladung von Gastrednern und durch die
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Organisation von Unterhaltung, die fiir die Clubmitglieder von besonderem Interesse sind. Der
Programmkoordinator erhilt die Erlaubnis zur Einladung von Gastrednern vom Préasidenten,
informiert den Clubsekretir liber die Aufnahme in die Tagesordnung und informiert den
Beauftragten fiir Marketing Kommunikation, um effektive Kommunikation sicherzustellen. Er
bzw. sie heillt den Gastredner/in bei dessen/deren Ankunft willkommen und kiimmert sich um
einen angemessenen Sitzplatz und deren Wohlbefinden wéhrend der Veranstaltung.

Absatz 2. LCIF-CLUBKOORDINATOR. Er/sie berichtet iiber die Mission und den Erfolg von
LCIF und ihrer Bedeutung fiir Lions Clubs International, fiihrt LCIF-Entwicklungsstrategien im
Club ein und arbeitet mit dem LCIF-Distriktkoordinator zusammen, um LCIF im lokalen Gebiet zu
fordern und die Anpassung an die Distriktziele sicherzustellen. In dieser Position arbeitet er/sie mit
dem Clubbeauftragten fiir Hilfsprojekte und dem Global Action Team zusammen, um Club-
Initiativen zu unterstiitzen.

Absatz 3. SICHERHEITSBEAUFTRAGTER (Optional). Er/sie gewédhrleistet durch die
Uberpriifung der Activities zur Feststellung potenzieller Risiken, dass SicherheitsmaBnahmen
vorhanden sind, und die Checkliste zur Selbstiiberpriifung von Lions Clubs International steht zur
Verfiigung, womit korrekte Uberwachung gewihrleistet wird. Er/sie trigt alle wichtigen
Informationen bei einem Vorfall zusammen und meldet sie zeitgerecht an die Versicherung.

Absatz 4. LION TAMER (Clubmeister) (Optional). Verantwortung fiir das Eigentum und die
Einrichtungsgegenstéinde des Clubs, einschlielich Flaggen, Banner, Gong und Hammer. Vor jeder
Zusammenkunft Aufstellung aller Gegensténde an ihren vorgesehenen Platz und anschlieendes
Wegstellen an den vorgesehenen Aufbewahrungsort. Bei Zusammenkiinften fungiert er/sie als
Zeremonienmeister, achtet darauf, dass die Anwesenden in richtiger Rangordnung sitzen und
verteilt Mitteilungsblétter, Geld- oder Sachspenden und alle fiir Clubtreffen oder
Vorstandssitzungen bendtigten Informationschriften. Besonders darauf achten, dass ein neues
Mitglied zum besseren Kennenlernen bei jedem Treffen mit einer anderen Gruppe zusammensitzt.

Absatz 5. TAIL TWISTER (ZENSOR) (Optional). Er schafft wéhrend der Clubtreffen mit kleinen
SpéBen, Spielen und den Mitgliedern auferlegten Geldbuflen eine harmonische und
freundschaftliche Atmosphire, Lebendigkeit und Begeisterung. Bei der Entscheidung iiber die
Hoéhe einer auferlegten Geldbulle bestehen keine Vorschriften, sie soll jedoch nicht héher sein, als
ein vom Clubvorstand empfohlener Betrag und keinem Mitglied 6fter als zweimal wéhrend eines
Treffens auferlegt werden. Der Zensor/Tail Twister (optional) selbst kann nicht zur Entrichtung
einer Geldbue gezwungen werden, es sei denn auf einstimmigen Beschluss aller anwesenden
Mitglieder. Das vom Zensor/Tail Twister (optional) gesammelte Geld wird dem Schatzmeister
sofort nach dem Treffen gegen Quittung ausgehindigt.

Absatz 6. DIREKTOR. Ex/sie iiberpriift und bewilligt weitere Themen, die dem Vorstand
vorgetragen werden. Die Amtszeit betrdgt 2 Jahre.

ARTIKEL V
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Ausschiisse

Absatz 1. STANDIGE AUSSCHUSSE. Die folgenden stindigen Ausschiisse konnen vom
Clubprisidenten ernannt werden, mit Ausnahme der Beauftragten, die als Mitglieder des Vorstands
gewihlt werden miissten, mit Ausnahme des Mitgliedschaftsbeauftragten, der gewihlt wird.
Weitere Ausschiisse konnen gebildet werden, wie vom Vorstand festgelegt.

(a) GLOBAL ACTION TEAM. Mit dem Clubprasidenten als Vorsitzenden, dem ersten Vize-
Clubprésidenten (als Beauftragter fiir Fiihrungskréfteentwicklung), dem Clubbeauftragen
fiir Mitgliedschaft und dem Clubbeauftragten flir Hilfsprojekte. Entwickelt und initiiert mit
Unterstiitzung des Vorstands einen koordinierten Plan zur Erweiterung der humanitiren
Hilfeleistungen, erreicht Mitgliedschaftswachstum und entwickelt zukiinftige
Fihrungskréfte. Halt regelmaBige Treffen ab, um den Fortschritt des Plans und der
Initiativen, die den Plan moglicherweise unterstiitzen, zu besprechen. Arbeitet mit den
Mitgliedern des Global Action Teams des Distrikts zusammen, um mehr tiber die Initiativen
und bewidhrten Vorgehensweisen zu erfahren. Teilt den Mitgliedern des Global Action
Teams die Aktivitdten, Errungenschaften und Herausforderungen mit. Nimmt an den
Treffen des Distrikt-Governor-Beratungsausschusses und anderen Versammlungen in der
Zone, der Region, dem Distrikt und dem Multidistrikt teil, in der Hilfsprojekte sowie
Mitgliedschafts- und Fiihrungskrifteinitiativen besprochen werden, um Ideen und
Informationen auszutauschen, die eventuell fiir die Verfahrensweisen d’es Clubs genutzt
werden konnen.

(b) CONSTITUTION AND BY-LAWS COMMITTEE
(Ausschuss fiir Satzung und Zusatzbestimmungen) Erldutert die Clubsatzung und
Zusatzbestimmungen und kann beauftragt werden, Anderungen in Ubereinstimmung mit
den Anderungsverfahren vorzunehmen.

(c) FINANZAUSSCHUSS. Der Clubschatzmeister hat den Vorsitz, zur Erstellung eines
detaillierten Budgets zur Genehmigung durch den Clubvorstand , zur Gewahrleistung
korrekter Dokumentation und Genehmigung der Geldmittel, Organisation der jdhrlichen
Rechnungspriifung der Clubkonten und der Sicherstellung der Weiterleitung aller
Finanzinformationen an den Nachfolger des Ausschusses.

(d) MITGLIEDSCHAFTSAUSSCHUSS. Der Mitgliedschaftsbeauftragte ist der Vorsitzende
des Ausschusses und gewéhrleistet das Mitgliedschaftswachstum durch neue Mirkte, die
aktive Gewinnung neuer Mitglieder und die Gewéhrleistung der Mitgliederzufriedenheit.
Dieser Ausschuss verifiziert auch die Qualifikationen potenzieller Mitglieder, die von dem
Clubvorstand in Erwégung gezogen werden, wie in Artikel III, Absatz 2 der Clubsatzung
festgehalten. Der Mitgliedschaftsbeauftragte des Vorjahres, der Vize-
Mitgliedschaftsbeauftragte und all jene Mitglieder, die an der Gewinnung neuer Mitglieder
und/oder der Mitgliederzufriedenheit interessiert sind, sollten Mitglieder des
Mitgliedschaftsausschusses sein.
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(e) MARKETING COMMUNICATIONS COMMITTEE
(Marketing- und Kommunikationsausschuss). Der Beauftragte fiir Marketing
Kommunikation ist der Vorsitzende und gewiahrleistet effektive interne und externe
Kommunikation, gestaltet die 6ffentliche Meinung um und steigert die Wahrnehmung der
Aktivitdten des Clubs in der Gemeinschaft.

(f) SERVICE COMMITTEE (Ausschuss fiir Hilfsprojekte). Der Clubbeauftragte fiir
Hilfsprojekte ist der Vorsitzende Unterstiitzt die Erstellung von Hilfeleistungszielen und
Handlungsplinen, die Auswahl von potenziellen Projekten, die Leitung der Projektplanung
und der Umsetzung und die Einbeziehung von Clubmitgliedern bei bedeutungsvollen
Hilfeleistungen. Koordiniert und gewéhrleistet die effektive Leitung von Hilfsprojekten im
Zusammenhang mit dem globalen Hilfeleistungsrahmen durch die Unterstiitzung der den
jeweiligen Hilfsinitiativen des Clubs zugewiesenen Initiativen. Dieser Ausschuss ist
eventuell auch fiir die Beantragung relevanter LCIF-Zuschiisse und den Aufbau von
Partnerschaften in der Gemeinschaft verantwortlich, wie vom Clubvorstand bewilligt.

(g) INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE (Ausschuss fiir
Informationstechnologie). Unterstiitzt Mitglieder je nach Bedarf durch den Zugang
und/oder Online-Hilfsmittel und Kommunikation. Kann auch den Club-Webmaster
unterstiitzen oder dieses Amt iibernchmen.

(h) LEADERSHIP COMMITTEE. Der erste Vizeprasident ist der Vorsitzende. Informiert die
Clubmitglieder iiber vom Distrikt, Multidistrikt und Lions Clubs International angebotene
Weiterbildungsangebote sowie tiber Nicht-Lions-Angebote, von denen die Clubmitglieder
profitieren konnten.

Absatz 2. SONDERAUSSCHUSSE. Hin und wieder kann der Prisident im Einverstindnis mit
dem Vorstand Sonderausschiisse einberufen, wenn er oder der Vorstand dies fiir zweckdienlich
halt.

Absatz 3. PRASIDENT VON AMTS WEGEN. Der Prisident ist von Amts wegen Mitglied aller
Ausschiisse.

Absatz 4. BERICHTERSTATTUNG DER AUSSCHUSSE. Jeder Ausschuss, durch seinen
Vorsitzenden, muss dem Clubvorstand, nach Bedarf, monatlich entweder miindlich oder schriftlich
Bericht erstatten.
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ARTIKEL VI
Versammlungen

Absatz 1. ORDENTLICHE VORSTANDSSITZUNGEN. Ordentliche Vorstandssitzungen
werden an einem vom Vorstand zu bestimmenden Termin und Ort abgehalten. (Es wird empfohlen,
dass sich der Vorstand mindestens einmal im Monat trifft.)

Absatz 2. AUSSERORDENTLICHE VORSTANDSSITZUNGEN. Auferordentliche
Vorstandssitzungen werden auf Einberufung des Prisidenten oder auf Antrag von drei (3) oder
mehr Vorstandsmitgliedern an einem vom Prédsidenten zu bestimmenden Termin und Ort
abgehalten.

Absatz 3. ORDENTLICHE CLUBVERSAMMLUNGEN/VERANSTALTUNGEN.
Ordentliche Tagungen dieses Clubs miissen zu vom Vorstand vorgeschlagenen und dem Club
bewilligten Terminen und Orten stattfinden und sofern in dieser Satzung und den
Zusatzbestimmungen nichts Gegenteiliges bestimmt wurde, erfolgt die Bekanntgabe ordentlicher
Clubversammlungen in einer dem Vorstand angemessenen Form zur Werbung der Veranstaltung
und Anregung zur aktiven Beteiligung daran. RegelméBige Clubtreffen konnen durch Activities
oder andere Veranstaltungen ersetzt werden, wie von den Clubmitgliedern bestimmt. (Es wird
empfohlen, dass der Club ein Treffen abhélt oder eine Veranstaltung bzw. Activity mindestens
einmal im Monat durchfiihrt).

Absatz 4. AUSSERORDENTLICHE CLUBVERSAMMLUNGEN. Diese Zusammenkiinfte
werden im Bedarfsfall oder auf Wunsch des Clubvorstands vom Clubprasidenten einberufen. Zeit
und Ort bestimmt die das Treffen einberufende Person oder Personengruppe. Falls der
Clubprisident auf Wunsch des Clubvorstands keine auBBerordentliche Versammlung einberuft, ist
eine Mehrheit des Clubvorstands befugt, dieselbe zu einem Zeitpunkt bzw. an einem Ort
einzuberufen, der vom Clubvorstand bestimmt wurde. Jedes Mitglied dieses Clubs muss
mindestens zehn (10) Tage vorher auf dem Postweg, elektronisch, oder durch personliche
Benachrichtigung iiber Ziel, Zeit und Ort dieser auBBerordentlichen Versammlung in Kenntnis
gesetzt werden.

Absatz 5. JAHRESVERSAMMLUNG. Am Ende jedes Geschéftsjahres soll eine
Jahresversammlung dieses Clubs zu einer Zeit und an einem vom Vorstand bestimmten Ort
stattfinden. Auf dieser Versammlung sind die Abschlussberichte der ausscheidenden Amtstrager zu
verlesen und die neugewihlten Amtstriiger in ihre Amter einzufiihren.

Absatz 6. ALTERNATIVE VERSAMMLUNGSFORMATE. Regulidre und/oder Sondertreffen
dieses Clubs und/oder des Vorstandes konnen durch die Anwendung alternativer
Versammlungsformate stattfinden, wie zum Beispiel als Telekonferenz und/oder Webkonferenz,
auf Eroffnung des Prisidenten hin oder durch drei (3) Mitglieder des Vorstandes.
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Absatz 7. GRUNDUNGSJUBILAEN. Jedes Jahr kann eine Jubildumsfeier dieses Clubs
stattfinden. Hierbei miissen die Ziele, ethischen Grundsitze des Lionismus und die Geschichte des
jeweiligen Clubs besondere Erwédhnung finden.

Absatz 8. QUORUM. Bei jedem Treffen dieses Clubs ist die personliche Anwesenheit der
Mehrheit der vollberechtigten Clubmitglieder zur Beschlussfahigkeit erforderlich. Sofern nichts
Gegenteiliges bestimmt wurde, gelten die Beschliisse der Mehrheit der anwesenden Mitglieder als
Handlung und Beschluss des gesamten Clubs.

Absatz 9. ART DER GESCHAFTSABWICKLUNGEN. Der Club kann Geschifte auch auf
dem Postweg oder als elektronische Kommunikation abwickeln, die nach schriftlicher
Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit (2/3) aller Mitglieder des Clubs rechtskriftig werden.
Eine solche Handlung kann durch den Prisidenten oder drei (3) Mitglieder dieses Vorstandes
eingeleitet werden.

ARTIKEL VII
Gebiihren und Beitrige

WIE VON DEN CLUBMITGLIEDERN WAHREND DER JAHRESVERSAMMLUNG
GENEHMIGT

Absatz 1. AUFNAHMEGEBUHR. Jedes neue, wiederaufgenommene und Transfermitglied zahlt
eine Aufnahmegebiihr in Héhe von USD, in der die geforderten Aufnahmegebiihren
der internationalen Vereinigung enthalten sind. Zahlung der Gebiihren muss erfolgt sein, ehe die
Aufnahme des Mitglieds als offiziell gilt und der Vereinigung vom Sekretér gemeldet wird, es sei
denn, der Vorstand dieses Clubs hilt es fiir richtig, auf einen Teil oder auf die ganzen
Aufnahmegebiihren zu verzichten, wenn es um die Mitgliedschaft von wiederaufgenommenen
und/oder Transfermitgliedern innerhalb von 12 (zwdlf) Monaten der von ihm gekiindigten
Mitgliedschaft geht.

Absatz 2. JAHRESBEITRAGE. Jedes Clubmitglied hat die nachstehenden iiblichen
Jahresbeitrdge zu entrichten, in denen ein Betrag zur Deckung der gegenwértigen internationalen
und Distriktgebiihren (Einzel-, Sub- und Multidistrikt-) enthalten ist (zur Deckung der
Abonnementsgebiihren fiir die LION-Zeitschrift und der Verwaltungs- und jahrlichen
Kongresskosten). Diese Jahresbeitrdge sind im Voraus zu einem vom Clubvorstand festgesetzten
Zeitpunkt zu entrichten:

Aktive Mitglieder USD
Passive Mitglieder USD
Ehrenmitglieder USD
Privilegierte Mitglieder USD
Mitglieder auf Lebenszeit USD
Assoziierte Mitglieder USD
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Angeschlossene Mitglieder USD

Der Schatzmeister dieses Clubs hat die félligen Beitridge zu dem Zeitpunkt an die Vereinigung
und den zustindigen Distrikt (Einzel- oder Unter- und Multidistrikt) zu iiberweisen, der in der
entsprechenden internationalen und Distrikts- (Einzel- oder Gesamtdistrikt) Satzung und den
Zusatzbestimmungen festgelegt wurde.

ARTIKEL VIII
Verwaltung von Clubzweigen

Absatz 1. AMTSTRAGER EINES CLUBZWEIGS. Die Mitglieder des Clubzweigs wihlen
jeweils einen Présidenten, Sekretir und Schatzmeister fiir diesen Club. Diese drei Amtstriger
bilden gemeinsam mit der Liaison des Clubzweigs den Vorstand dieses Clubs. Die Mitglieder des
Zweigs sollen einen Présidenten wéhlen, der dem Vorstand des Mutterclubs angehoren und nach
Moglichkeit deren ordentliche Clubtreffen und Vorstandstagungen besuchen soll, um iiber das
Wirken des Zweigclubs Bericht zu erstatten. Der Koordinator legt dem Mutterclub Unterlagen des
Zweigclubs vor, einen Bericht liber dessen vorgesehene Aktivititen und einen monatlichen
Finanzbericht. AuBlerdem koordiniert er/sie die beiderseitigen Bestrebungen nach offener
Diskussion und wirksamer Kommunikation zwischen dem Zweig und dem Mutterclub. Mitglieder
des Zweigclubs werden dazu ermuntert, an den Treffen und Activities des Mutterclubs
teilzunehmen.

Absatz 2. LIAISON. Der Mutterclub ernennt ein Mitglied des Mutterclubs, das sich um die
Entwicklung des Zweigsclubs kiimmert und ihn bei Bedarf unterstiitzt. Das mit dieser Aufgabe
betraute Mitglied muss gleichzeitig als vierter Amtstriager des Zweigs tétig sein.

Absatz 3. WAHLBERECHTIGUNG. Die Mitglieder des Zweigs stimmen iiber ihre eigenen
Aktivitdten ab und haben im Mutterclub Stimmrecht, sofern sie bei einem Clubtreffen des
Mutterclubs zugegen sind. Zweigmitglieder konnen nur dann zur beschlussfahigen Mehrheit des
Mutterclubs gezéhlt werden, wenn sie bei den Clubtreffen des Mutterclubs persénlich anwesend
sind.

Absatz 4. GEBUHREN UND BEITRAGE. Jedes neue, weideraufgenommene und
Transfermitglied zahlt eine Aufnahmegebiihr in Hohe von USD, in der die geforderten
Aufnahmegebiihren der internationalen Vereinigung enthalten sind. Clubzweige konnen eine
Aufnahmegebiihr erheben und sind nicht langer dazu verpflichtet, die Aufnahmegebiihren des
Mutterclubs zu zahlen.

Jedes Clubmitglied des Zweigclubs hat die nachstehenden iiblichen Jahresbeitridge zu entrichten, in
denen ein Betrag zur Deckung der gegenwirtigen internationalen und Distriktgebiihren (Einzel-,
Sub- und Multidistrikt-) enthalten ist (zur Deckung der Abonnementsgebiihren fiir die LION-
Zeitschrift und der Verwaltungs- und jéhrlichen Kongresskosten). Diese Jahresbeitrage sind im
Voraus zu einem vom Clubvorstand des Mutterclubs festgesetzten Zeitpunkt zu entrichten:
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Aktive Mitglieder USD

Passive Mitglieder USD
Ehrenmitglieder USD
Privilegierte Mitglieder USD
Mitglieder auf Lebenszeit USD
Assoziierte Mitglieder USD
Angeschlossene Mitglieder USD

Der Schatzmeister des Zweigs hat die félligen Beitrdge zu dem Zeitpunkt an die Vereinigung und
den zustdndigen Distrikt (Einzel- oder Sub- und Multidistrikt) zu iiberweisen, der in der
entsprechenden internationalen und Distrikt- (Einzel- oder Multidistrikt) Satzung und den
Zusatzbestimmungen festgelegt wurde. Clubzweige sind nicht langer dazu verpflichtet, Gebiihren
an den Mutterclub zu zahlen.

ARTIKEL IX
Verschiedenes

Absatz 1. GESCHAFTSJAHR. Das Geschiftsjahr dieses Clubs liuft vom 1. Juli bis zum 30. Juni.

Absatz 2. PARLAMENTARISCHE GEPFLOGENHEITEN. Sofern in dieser Satzung und
diesen Zusatzbestimmungen nicht anders verfiigt wurde, sollen alle Aspekte parlamentarischer
Praktiken hinsichtlich Clubtreffen, Handlungsweise des Clubs, der Zusammensetzung des
Vorstands oder eines ihm unterstehenden Ausschusses im Einklang mit ROBERT’S RULES OF
ORDER, NEWLY REVISED gehandhabt werden.

Absatz 3. PARTEIPOLITIK/RELIGION. Dieser Club soll keinen Kandidaten fiir ein
offentliches Amt empfehlen oder befiirworten und die Mitglieder sollen bei ihren Clubtreffen nicht
iiber parteipolitische oder konfessionelle Themen diskutieren.

Absatz 4. PERSONLICHE VORTEILE. AuBer zur Frderung seines persénlichen Wachstums
im Lionismus darf kein Amtstrager oder Mitglied dieses Clubs seine Mitgliedschaft zur Férderung
privater, politischer oder anderer Ambitionen ausnutzen. Desgleichen darf sich der Club als solcher
keiner Bewegung anschlie3en, die nicht vollauf im Einklang mit seinen eigenen Zielen steht.

Absatz 5. VERGUTUNG. Kein Amtstriger darf fiir die von ihm fiir diesen Club geleisteten
Dienste vergiitet werden mit der Ausnahme des Sekretdrs, dessen Vergiitung vom Clubvorstand
bestimmt wird.

Absatz 6. ERBITTEN VON GELDMITTELN. Nichtmitglieder diirfen wéhrend eines
Clubtreffens keine Geldmittel sammeln. Vorschldge oder Anregungen, die bei einem Clubtreffen
zur Sprache gebracht werden und die auBBer den reguldren Zahlungsverpflichtungen zusétzliche
Bargeldauslagen erfordern, sollen einem zustindigen Ausschuss oder dem Vorstand vorgelegt
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werden.

ARTIKEL X
Konfliktlosungsverfahren fiir Clubs

Alle Dispute oder Klagen, die zwischen einem Mitglied oder Mitgliedern oder einem ehemaligen
Mitglied oder ehemaligen Mitgliedern und dem Club, oder einem Amtstrager im Vorstand des Clubs
im Zusammenhang mit Mitgliedschaftsbelangen oder einer Auslegung, einem Versto3 gegen die
Satzung oder der Anwendung der Satzung und der Zusatzbestimmungen des Clubs oder dem
Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Club oder anderen internen Angelegenheiten des Clubs, die
sich nicht anderweitig zufriedenstellend bereinigen lassen, entstehen, werden nach dem vom
Internationalen Vorstand festgelegten Konfliktlosungs-/Disputschlichtungsverfahren gehandhabt.

ARTIKEL XI
Anderungen

Absatz 1. ANDERUNGSVERFAHREN. Die Zusatzbestimmungen kénnen auf jedem
ordentlichen oder au3erordentlichen Clubtreffen, bei dem ein Quorum anwesend ist, durch
Mehrheitsabstimmung der anwesenden, wéhlenden Mitglieder abgeéndert, ergénzt oder auBer Kraft
gesetzt werden.

Absatz 2. BEKANNTGABE. Abstimmung iiber eine Satzungsdnderung kann nur erfolgen,
wenn jedes Clubmitglied mindestens vierzehn (14) Tage vor der Zusammenkunft, auf der {iber
die Satzungsdnderung abgestimmt werden soll, auf dem Postweg, elektronisch, oder personlich
iiber den vorgeschlagenen Anderungsantrag in Kenntnis gesetzt wurde.
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ANHANG A

UBERSICHT DER MITGLIEDSCHAFTSKATEGORIEN
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EINSCHRANKUNGEN BEI DEN MITGLIEDSCHAFTSKATEGORIEN

Ehrenmitglieder — Diese diirfen nicht mehr als 5% der tatsdchlichen Gesamtmitgliedschaft
betragen; jeder Bruchteil l4sst ein weiteres Ehrenmitglied zu.

Angeschlossene Mitglieder — Diese diirfen nicht mehr als 25% der tatsachlichen
Gesamtmitgliedschaft betragen.
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ANHANG B
MUSTERSTIMMZETTEL

Fiir die Wahl zum Présidenten: Geben Sie Ihre Stimme ab, indem Sie das Késtchen neben Threm
Kandidaten ankreuzen.

D Peter Miiller

D Else Meier
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Lions Clubs International
ETHISCHE GRUNDSATZE

Ich werde das Ansehen meines Berufstandes in meinem personlichen aktiven Handeln
FORDERN und so beachten, dass ich mich Recht in dem Ruf stehe, etwas geleistet zu haben.

Ich will dabei ERFOLGREICH sein und mich um den mir zustehenden angemessenen Gewinn
bemiihen. Dieses Ziel werde ich jedoch nicht zu Lasten meiner Selbstachtung durch
Wahrnehmen eines unlauteren Vorteils oder fragwiirdiger Handlungen anstreben.

Ich werde um des EIGENEN VORTEILS WILLEN NICHT die Existenz eines anderen
gefdhrden. Meinen Geschéftspartnern gegentiber will ich loyal sein und mir selbst treu bleiben.

WANN IMMER ein Zweifel an der Korrektheit und moralischen Integritit meiner Einstellung
oder meines Verhaltens gegeniiber meinen Mitmenschen entsteht, werde ich mich selbstkritisch
priifen.

Ich betrachte die FREUNDSCHAFT als Ziel, nicht als Mittel zum Zweck. Ich bin mir bewusst,
dass wahre Freundschaft nicht erwiesener Dienste wegen besteht. Sie fordert nichts, nimmt
jedoch Freundschaftsdienste im gleichen Geiste an, in dem sie geleistet wurden.

Ich werde mich STETS meiner Verpflichtungen als Staatsbiirger gegeniiber meinem Land und
der Gesellschaft bewusst bleiben und in Wort und Tat loyal zu ihnen stehen. Im Rahmen meiner
Moglichkeiten werde ich sie mit personlichem Engagement und finanziellen Mitteln bei der
Erfiillung ihrer Aufgaben unterstiitzen.

Ich werde meinen Mitmenschen HELFEN, indem ich den Ungliicklichen mit Trost, den
Schwachen mit Tatkraft und den Bediirftigen mit meinen wirtschaftlichen Mitteln beistehe.

Ich werde BEHUTSAM SEIN mit meiner Kritik und freigebig mit meinem Lob, ich will mich
bemiihen, aufzubauen und nicht zu verletzen.
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	Für die Wahl zum Präsidenten: Geben Sie Ihre Stimme ab, indem Sie das Kästchen neben Ihrem Kandidaten ankreuzen.
	Peter Müller
	Else Meier
	ETHISCHE GRUNDSÄTZE
	Ich werde das Ansehen meines Berufstandes in meinem persönlichen aktiven Handeln FÖRDERN und so beachten, dass ich mich Recht in dem Ruf stehe, etwas geleistet zu haben.
	Ich will dabei ERFOLGREICH sein und mich um den mir zustehenden angemessenen Gewinn bemühen. Dieses Ziel werde ich jedoch nicht zu Lasten meiner Selbstachtung durch Wahrnehmen eines unlauteren Vorteils oder fragwürdiger Handlungen anstreben.
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	Ich betrachte die FREUNDSCHAFT als Ziel, nicht als Mittel zum Zweck. Ich bin mir bewusst, dass wahre Freundschaft nicht erwiesener Dienste wegen besteht. Sie fordert nichts, nimmt jedoch Freundschaftsdienste im gleichen Geiste an, in dem sie geleistet...
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	Ich werde meinen Mitmenschen HELFEN, indem ich den Unglücklichen mit Trost, den Schwachen mit Tatkraft und den Bedürftigen mit meinen wirtschaftlichen Mitteln beistehe.
	Ich werde BEHUTSAM SEIN mit meiner Kritik und freigebig mit meinem Lob, ich will mich bemühen, aufzubauen und nicht zu verletzen.



